


Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 165/2 
- Steinhausstraße / Eintrachtstraße - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 26.07.1990 Es gilt die BauNVO 1977 

1. Art der baulichen Nutzung 

Die Ausnahmen des § 3 (3) BauNVO sind gem. § 1 (6) 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungs-
planes. 

Es sind nur Wohngebäude mit nicht mehr als 2 Wohnungen zulässig. 

Stellplätze und Garagen sind gem. §12 (6) BauNVO nur innerhalb der überbaubaren bzw. auf den im 
Plan besonders gekennzeichneten Flächen zulässig. 

2. Maß der baulichen Nutzung 

Die Flächenanteile an den außerhalb der einzelnen Baugrundstücke festgesetzten Gemeinschafts-
garagen werden gemäß § 21a (2) der Grundstücksfläche im Sinne des § 19 (3) BauNVO hinzuge-
rechnet. Die Gemeinschaftsgaragen sind den Neubaugrundstücken an der Steinhausstraße zuge-
ordnet, die keine Garage in der seitlichen Abstandsfläche errichten können. 

3. Schallschutzmaßnahmen 

Für die gemäß § 9 (1) BauGB als Fläche für besondere bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor Lärm-
belästigung im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes ausgewiesenen Flächen ist passiver 
Lärmschutz vorzusehen. 

Die mit  gekennzeichneten Fassaden liegen im Lärmpegelbereich III. Das bewertete Schall-
dämmaß R´w muss für Außenwände min. 40 dB, für Fenster min. 35 dB betragen. 

Die mit  gekennzeichneten Fassaden liegen im Lärmpegelbereich II. Das bewertete Schall-
dämmaß R´w muss für Außenwände min. 35 dB, für Fenster min. 30 dB betragen. 

Für Schlafräume mit Fenstern an Fassaden im Lärmpegelbereich II und III ist eine fensterunabhängige 
schalldämmende Lüftung vorzusehen. 


